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1. Anlass 

Die Gemeinde Panketal beabsichtigt am Standort einer Versuchsgartenanlage der Humboldt-

Universität zu Berlin im Innenbereich des Ortsteils Zepernick der Gemeinde einen Schulstand-

ort zu errichten und die Nutzung der hierfür ausgewählten Fläche bauplanungsrechtlich zu si-

chern.  

Auf dem seit Jahrzehnten als Versuchsgarten, Gehölzsammlung sowie zu Lehrzwecken genutz-

ten Anlagengelände existieren Bereiche, in denen Versuche mit in Reihen gepflanzten Gehöl-

zen (Versuche zur Erzeugung „klimafitter“ Eichen durch Hybridisierung, von gegenüber dem 

Eschentriebsterben resistenten Eschen sowie von Weiden mit geeigneten Salicylsäure-

Gehalten) erfolgen. Des Weiteren kommen schwachwüchsige bis hin zu parkartigen Gehölz-

sammlungen im Stil eines Arboretums vor. Auch existieren Gebäudestrukturen und Scherrasen. 

In der aktuell gegebenen Planungsphase liegen ein Nutzungskonzept für die Flächen im Gel-

tungsbereich sowie Szenarien einer möglichen konkreten Bebauung in diesen Flächen vor. 

Im vorliegenden Gutachten soll geprüft werden, inwieweit das Vorhaben geeignet ist, die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG) bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen 

Vogelarten, Tier-/Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) zu berühren (Artenschutzfach-

beitrag, AFB).   

In der vorliegenden Fassung sind die aus Sicht des besonderen Artenschutzes relevanten Er-

kenntnisse als Kapitel („8. Update April 2021“) eingearbeitet, die zum Redaktionsschluss Ende 

April 2021 für den Vorentwurf des B-Plans gegenüber der im November erstellten AFB-Fassung 

vorlagen. Auch fand u. a. bezüglich des AFB am 15. April ein Abstimmungstermin vor Ort mit 

den Projektbeteiligten, einschließlich der Unteren Naturschutzbehörde (Herr Schuster) statt. 

2. Methodik 

Hintergrund der hiermit vorliegenden Untersuchung ist die gesetzlich vorgeschriebene arten-

schutzrechtliche Prüfung im Verfahren in Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG 

Abs. 1. Demnach ist es verboten: 

„1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 
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(Zugriffsverbote).“ 

§ 44 Abs. 4 und 5 BNatSchG schränken ein: 

„(4) Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung und die Verwertung 

der dabei gewonnenen Erzeugnisse den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes genannten An-

forderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und dem 

Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen an die gute fachli-

che Praxis, verstößt sie nicht gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote. Sind in An-

hang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten, europäische Vogelarten oder solche Arten, 

die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, betroffen, gilt dies 

nur, soweit sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art durch die Bewirtschaf-

tung nicht verschlechtert. Soweit dies nicht durch anderweitige Schutzmaßnahmen, insbeson-

dere durch Maßnahmen des Gebietsschutzes, Artenschutzprogramme, vertragliche Vereinba-

rungen oder gezielte Aufklärung sichergestellt ist, ordnet die zuständige Behörde gegenüber 

den verursachenden Land-, Forst- oder Fischwirten die erforderlichen Bewirtschaftungsvorga-

ben an. Befugnisse nach Landesrecht zur Anordnung oder zum Erlass entsprechender Vorga-

ben durch Allgemeinverfügung oder Rechtsverordnung bleiben unberührt. 

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchge-

führt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- 

und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betrof-

fen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Ver-

stoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 

werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen 

vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funkti-

on der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, be-

einträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 

Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Ar-
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ten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Ver-

stoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 

Beurteilungsrelevante Anhang-IV- sowie europäische Vogelarten kommen in zahlreichen Land-

schaftstypen in der Kulturlandschaft vor. Entsprechend können sich Planungen, insbesondere 

solche, die mit baulichen Handlungen verbunden sind, i. S. der Verbotstatbestände beeinträch-

tigend auswirken. 

Der hiermit vorliegende Artenschutzfachbeitrag (AFB) untersucht die mit der Planung verbun-

denen Auswirkungen auf die beurteilungsrelevanten Arten und prüft, inwieweit Verbotstatbe-

stände vorliegen können und ob bzw. welche Maßnahmen zur Vermeidung/Kompensation in 

Frage kommen. 

Die Vorgehensweise stellt sich folgendermaßen dar:  

Zunächst erfolgt eine Beschreibung des Vorhabenstandorts bzw. Geltungsbereichs einschließ-

lich dessen Umfelds. Beurteilungsrelevante Landschaftsstrukturen werden benannt (Kapitel 3). 

Anschließend werden anhand des aktuell vorliegenden Nutzungskonzepts die wesentlichen 

Details zum Vorhaben vorgestellt (Kapitel 4). Auf Grundlage dieser Informationen werden da-

raufhin im folgenden Kapitel 5 die entsprechenden Wirkpfade des Vorhabens erörtert. Gegebe-

nenfalls werden weitere Einzelheiten der Planung und des Standorts benannt. Ergebnis ist eine 

mögliche artenschutzrechtliche Relevanz für Anhang-IV- und europäische Vogelarten.  

Im Kapitel 6 werden die einzelnen Artengruppen nach beurteilungsrelevanten Arten und eine 

mögliche Betroffenheit aufgrund vorhandener, potentiell besiedelbarer Landschaftsstrukturen 

abgeschichtet (Artenrelevanzprüfung). Das Resultat der Abschichtung in den Kapiteln 5 und 6 

wird am Ende des Kapitels 6 zusammengefasst.  

Für die als betroffen erachteten Artengruppen erfolgt eine detaillierte Betrachtung im Kapitel 7. 

Es werden dazu die Habitatstrukturen mit besonderem Augenmerk auf die als beurteilungsrele-

vant erfassten Abschnitte der Planung weiter analysiert. Es erfolgt eine Recherche vorliegender 

Daten und/oder die vorhabenspezifische Datenerhebung. Je nach Art und Umfang des Eingriffs 

und betroffener Biotopstruktur bzw. Habitatkulisse bzw. ohnehin notwendiger Schutzmaßnah-

men können auch Potentialanalysen erfolgen. Anhand der erfassten (potentiellen) Verbrei-

tungssituation der jeweiligen Artengruppe am Standort und der vom Vorhaben betroffenen 

Strukturen werden dann die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erörtert. Ist dabei ein 

Verstoß durch das Vorhaben anzunehmen, sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen und/oder 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) zu treffen. Werden trotz derartiger Maßnahmen 

Verbotstatbestände aufgrund erheblicher Beeinträchtigungen von Arten weiterhin erfüllt, sind 

die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 

Abs. 7 BNatSchG zu prüfen.  

Im hier aktuell gegebenen frühen Stadium der Planung i. V. m. dem möglichen, jedoch nicht 

feststehenden Nutzungskonzept und damit verbundenen Eingriffen ist die Potentialanalyse ein 

praktikabler Ansatz.  

Der Geltungsbereich wurde am 03. und 16.09.2020 durch den Autor bzw. einen fachkundigen 

Mitarbeiter der IBE GmbH vor Ort in Hinblick auf Biotop- und potentielle Habitatstrukturen sowie 

auf das Vorkommen oder Fehlen bestimmter Arten untersucht. Letzteres war methodisch einzig 
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für die Artengruppe der besonders geschützten Waldameisen und die Zauneidechse (Jungtier-

erfassung) methodisch einwandfrei möglich. Zum erstgenannten Termin erschien zudem 

zwecks Vorhabenbesprechung und Abstimmung des Untersuchungsumfangs zuständiges Per-

sonal der Gemeinde (u. a. Fr. Nagel), der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Barnim 

(UNB, u. a. Hr. Schuster), des Planungsbüros Hemeier (Berlin, Fr. + Hr. Rodorff) und der Ver-

suchsgartenanlage (Hr. Dr. Zander). 

Bei der artenschutzrechtlichen Beurteilung der Planung finden die „Vollzugshinweise zum Ar-

tenschutzrecht“ (BUND/LÄNDER-ARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE UND 

ERHOLUNG [LANA] 2009)1, die „Hinweise zur Erstellung des Artenschutzbeitrags (ASB) bei 

Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg“ [MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDESPLA-

NUNG - MIL (2015)]2, der „Artenschutzleitfaden M-V“ (LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ 

UND GEOLOGIE M-V [LUNG], Hrsg. 2010)3, sowie der „Niststättenerlass Brandenburg“ (MINISTE-

RIUM FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ BRANDENBURG [MUGV] 2011)4 Be-

rücksichtigung.  

 

1 BUND/LÄNDER-ARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE UND ERHOLUNG (LANA 2009): Vollzugs-
hinweise zum Artenschutzrecht (Stand 13.03.09). 

2  MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDESPLANUNG - MIL (2015): Hinweise zur Erstellung des Artenschutzbei-
trags (ASB) bei Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg (Stand 04/2018). 34 S. + Anhang. 

3 LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE M-V (LUNG, Hrsg. 2010): Leitfaden Artenschutz in Mecklen-
burg-Vorpommern , einschließlich des in diesem Zusammenhang zu verwendenden Tabellenanhanges „Angaben 
zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten“. Erarbeitet durch Büro Froelich & Sporbeck Potsdam. 

4  MINISTERIUM FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ BRANDENBURG (MUGV, Januar 2011): „Erlass 
zum Vollzug des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG“ 
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3. Beschreibung des Standorts und dessen Umfelds  

Folgende Abbildung 1 stellt den Geltungsbereich des zu betrachtenden B-Plans mit der darin 

befindlichen sowie der daran angrenzenden Landschaftsstruktur dar. 

 

Abbildung 1: Luftbild (© GeoBasis-DE/LGB 2020) mit Darstellung des zu betrachtenden Gel-
tungsbereichs und der darin befindlichen sowie der sich anschließenden Land-
schaftsstruktur  

Der Geltungsbereich hat eine Fläche von ca. 5,2 ha und befindet sich innerhalb der Ortslage 

des Ortsteils Zepernick der Gemeinde Panketal zwischen der Elbestraße im Südosten und der 
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Ladestraße im Nordwesten. Beide gehen von der Schönower Straße senkrecht ab, die süd-

westlich des Standorts, getrennt von diesem durch Grundstücksparzellen mit Ein- und Mehrfa-

milienhausbebauung, entlangführt. Die Elbestraße erschließt den Standort ebenso wie die mittig 

von der Schönower Straße abgehende Poststraße. Der Geltungsbereich umfasst neben dem 

Versuchsgarten auf dessen Höhe auch das sich anschließende Straßenland von Elbe- und La-

destraße. 

Auf dem Gelände befinden sich die o. g. Versuchsgehölzpflanzungen in Reihen mit Höhen von 

ca. 2 bis 3 m. Daneben existieren auch größere Beete mit frisch gepflanzten Setzlingen sowie 

bereits gerodete und von Scherrasen geprägte Bereiche. Größere Ausmaße haben auch Ab-

schnitte mit botanischen Gehölzsammlungen. Gleichermaßen befindet sich zwischen den Rei-

hen Scherrasen. Innerhalb der Reihen sind z. T. auch unbeschattete Bereiche nicht gemäht 

(Altgras). 

Ein zentral gelegener Abschnitt weist bereits eine parkartige Gehölzstruktur mit Höhen zwi-

schen ca. 5 und 10 m auf, in der das Reihenpflanzschema aufgrund bereits erfolgter Selekti-

on/Durchforstung weniger eindeutig ist. In dieser botanischen Sammlung wird die Bestockung 

durch fremdländische Koniferen dominiert. 

Der Gebäudebestand setzt sich zusammen aus einem Büro- und mehreren Wirtschaftsgebäu-

den. Die Wege sind zwischen den beiden o. g. Zufahrten betoniert.  

Neben den o. g. angrenzenden und in den Geltungsbereich aufgenommenen Straßenabschnit-

ten mit Alleebaumbestand (Elbestraße: ältere Linden, Ladestraße: ältere Linden und relativ 

frisch gepflanzte Spitzahorne) grenzen außerhalb des Geltungsbereich im Südwesten o. g. 

Wohngrundstücke und im Nordosten der Friedhof Zepernick an. Dem Geltungsbereich zuge-

schlagen wurde dagegen das an den Versuchsgarten angrenzende Flurstück 334/1, auf dem 

sich die Baustelleneinrichtung der Deutschen Bahn (für die Baumaßnahme an der Eisenbahn-

überführung Schönower Straße) befindet. Die Fläche wird aktuell gerade geräumt und soll dann 

wieder als Park+Ride-Parkplatz zur Verfügung stehen. Parallel zur Ladestraße grenzt an diese 

außerhalb des Geltungsbereichs der Bahndamm nahe des S-Bahnhofs Zepernick mit Park-and-

Ride-Parkplatz an. 

Gemäß der Geologischen Karte 1:25 000 Brandenburg (GK25) befindet sich der Geltungsbe-

reich in einem Grundmoränenabschnitt (Geschiebemergel, -lehm: Schluff, stark sandig, 

schwach kiesig bis kiesig, mit Steinen), der schmelzwasserübersandet (Schmelzwassersande, 

überwiegend feinkörnig, schwach mittelkörnig, z. T. schwach schluffig) ist. Das anstehende 

Substrat ist demnach Sand. Durch die Lage im/am Jahrhunderte alten Siedlungsbereich ist je-

doch nicht auszuschließen, dass die natürliche Horizontabfolge gestört ist oder Boden aufge-

bracht wurde (für die Planung liegt zudem ein Bodengutachten vor [Ingenieurbüro Weber, 

Kolkwitz]). 

Folgende Abbildungen stellen die ausgeprägten Biotopstrukturen im Geltungsbereich dar (alle 

Aufnahmen vom 03.09.2020). 
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Abbildung 2: Zentraler Bereich mit unbefestigten Wegen (Scherrasen), Salicetum (Versuchs-
garten mit Strauchweiden in Reihenpflanzung, rechts) und Sammlung fremd-
ländischer Koniferen (links) 

  

Abbildung 3: Zentraler Bereich mit Ziergartenstruktur (Rhododendrensammlung) und an Gel-
tungsbereich angrenzender Wohnbebauung der Schönower Straße (Hinter-
grund) 
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Abbildung 4: Gerodeter Bereich mit Scherrasen und einzelnen Stockausschlägen und als 
Gehölzsaum ausgeprägter Sammlung überwiegend fremdländischer Baum- und 
Straucharten zur nordöstlichen Grenze des Gelungsbereichs (rechts hinten: Al-
leebäume der Elbestraße) 

 

Abbildung 5: Versuchsparzellen mit Setzlingen (Vordergrund) älteren Laubhölzern (Bildhin-
tergrund v. links nach rechts: Eichen, Eschen, Weiden), dahinter Gebäudestruk-
tur der Anlage  
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Abbildung 6: Versiegelte Strukturen [betonierter Fahrweg zw. Zufahrt Elbestraße (links im 
Bildhintergrund) und Poststraße (nicht im Bild) sowie Bürogebäude (größtes 
Gebäude im Geltungsbereich - vgl. Abbildung 1) 

 

4. Vorhabenbeschreibung 

Anhand der von der Gemeinde für die Bearbeitung zur Verfügung gestellten Nutzungskonzepti-

on zum Standort (Abbildung 7) können die aktuell favorisierten Nutzungen im Geltungsbereich 

nachvollzogen werden. 
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Abbildung 7: Vorliegendes Nutzungskonzept der Gemeinde Panketal für den Standort 

Demnach bleibt der Gebäudebestand der Versuchsgartenanlage mit den umliegenden Grünflä-

chen im Rahmen der Planung erhalten. Große Teile des Geltungsbereichs werden dagegen der 

geplanten Schulanlage sowie Verkehrsflächen zugeschlagen. Nach Möglichkeit können jedoch 

auch Strukturen erhalten und in den Schulstandort integriert werden. 

Abbildung 8 stellt die aktuelle Vorzugsvariante einer möglichen Bebauung sowie weiterer mit 

dem Schulstandort verbundener Flächennutzungen im Geltungsbereich dar. 
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Abbildung 8: aktuelle Vorzugsvariante einer möglichen Bebauung sowie weiterer mit dem 
Schulstandort verbundener Flächennutzungen der Gemeinde Panketal für den 
Geltungsbereich (Stand 10/2020) 

5. Erörterung des vorhabenbedingten Wirkspektrums - Relevanzprüfung 

Die Errichtung und die Nutzung baulicher Anlagen können sich durch bau-, anlagen- und be-

triebsbedingte Wirkungen beeinträchtigend auf die wertbestimmenden Tier- und Pflanzenarten 

auswirken.  

Als relevante Untersuchungskriterien für größere Bauprojekte gelten allgemein folgende bau-, 

anlagen- und betriebs-/nutzungsbedingte Wirkungen:  

 baubedingt: 

− Flächeninanspruchnahme 

− optische und akustische Wirkungen 

− Barrierenwirkung  

− Erhöhung des Kollisionsrisikos 

 anlagebedingt: 

− Flächeninanspruchnahme, damit verbunden Habitatstrukturwandel 

− Barrierenwirkung 

− Kulissenwirkung 
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 betriebs-/nutzungsbedingt: 

− optische und akustische Wirkungen 

− Erhöhung des Kollisionsrisikos 

Je nachdem sind die Wirkungen temporär bzw. dauerhaft zu berücksichtigen. Im Folgenden 

werden diese einzelnen allgemeinen Wirkweisen in Hinblick auf die hier vorliegende Planung 

untersucht und dabei beschrieben, wie sich diese am Standort darstellen.  

I. S. e. Abschichtung erfolgt eine erste Abschätzung, inwieweit ein Beeinträchtigungspotential 

gegeben sein könnte.  

5.1 Baubedingte Wirkungen 

Untersucht wird das Beeinträchtigungspotential der Baumaßnahme in Hinblick auf die Flächen-

inanspruchnahme, visuelle und akustische Reize, Barrierenwirkung und das Kollisionsrisiko.  

Flächeninanspruchnahme 

Die vorhabenbedingten Baumaßnahmen (Errichtung von Gebäuden eines Schulstandorts im in 

Abbildung 7 dargestellten Abschnitt des Geltungsbereichs) umfassen im Wesentlichen das zu 

erwartende Abschieben/Planieren und Betonieren der Eingriffsflächen für die Schulgebäude 

sowie die Erweiterung der vorhandenen Verkehrsflächen. Betroffen sind die unterschiedlichen 

Gehölzstrukturen des Versuchsgartens und Scherrasen. Änderungen der vorhandenen Gebäu-

destruktur gehen aus dem Konzept nicht hervor.  

Durch die geplante Bebauung bzw. die zuvor vorzunehmende Baufeldberäumung können die 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden, da Anhang-IV- und europä-

ischen Vogelarten in den Eingriffsbereichen betroffen sein können.  

Optische und akustische Störungswirkung 

Für das Störpotential durch Geräusche sind in erster Linie diskontinuierliche und/oder informa-

tionshaltige Geräusche, wie Schreie, Knallen, die menschliche Stimme usw. für die Standor-

tumgebung relevant. Kontinuierliche Geräusche haben ein geringeres Störpotential bzw. es 

kann eine Gewöhnung eintreten. Ebenso können diese jedoch auch bei entsprechender Intensi-

tät die Kommunikation oder den Reviergesang insbesondere von Brutvögeln und Säugetieren, 

aber auch von Amphibien überlagern und damit funktionell entwerten.  

Die Anwesenheit von Personen außerhalb von „Konturen verwischenden Kabinen“, wie z. B. 

Autos, hat auf wildlebende Säugetiere und Vögel in der Natur-/Kulturlandschaft historisch eine 

visuell wahrzunehmende beunruhigende Wirkung.  

In gewissem Umfang erfolgen An-/Abfahrten und Rangierverkehr durch Baufahrzeuge und 

PKW des zuständigen Personals. 

Bis zum jeweiligen Abschluss der wesentlichen Bauarbeiten sind erfahrungsgemäß einige Mo-

nate Bauzeit notwendig. Die Einwirkdauer baubedingter Reize ist daher als relativ kurz anzuse-

hen und findet einmalig statt. 
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Die Strukturen des Standorts und des nahen Umfelds sind durch die bestehende Nutzung des 

Geländes und seiner Umgebung vorgeprägt. Der mindestens Jahrzehnte bestehende Sied-

lungsbereich mit einem vielfältigen Spektrum anthropogener Reize ist ein bedeutender Stand-

ortfaktor. Für weniger störanfällige und/oder häufige Arten bietet der Versuchsgarten dagegen 

inmitten eines anthropogen geprägten Umfelds eine hervorragende Habitatstruktur. Für in Fra-

ge kommende Arten der Avifauna ist diese einfach zu besiedeln, während terrestrische Arten 

entlang potentieller Wanderkorridore zuwandern können (z.B. entlang des nördlich tangieren-

den Bahndamms). 

Ein näherer Untersuchungsbedarf beurteilungsrelevanter Arten/Artengruppen über die Ver-

suchsgartenanlage hinaus zeichnet sich hier nicht ab. 

Barrierenwirkung 

Echte Barrieren für terrestrische Tierarten sind landschaftszerschneidende Elemente, insbe-

sondere Straßen, die auch systematische Fallen insbesondere für Amphibien, Säugetiere und 

Reptilien darstellen können. Zäune in der Landschaft können je nach Bauart auch größere ter-

restrische Arten betreffen. 

Die hier zu betrachtende bestehende Gartenanlage ist bereits ringsum eingezäunt, sodass grö-

ßere terrestrische Arten den Standort umgehen müssen. Dies sowie die ausgeprägte Habi-

tatstruktur und die anthropogene Reizkulisse sorgen dafür, dass artenschutzfachlich relevante 

terrestrische Arten in der Anlage nicht vorkommen. Erfahrungsgemäß finden jedoch Igel 

Schlupflöcher in die artspezifisch attraktive Habitatstruktur. 

Ein Barrierenpotential der Baustelle ist daher für in Frage kommende terrestrische Anhang-IV-

Arten nicht zu erwarten. 

Kollisionsrisiko durch baubedingtes Verkehrsaufkommen 

Das Anliefern des Baumaterials, das Abfahren von Erdaushub und die Umsetzung der Bau-

maßnahmen verursachen Verkehr durch Baufahrzeuge und Monteure.  

Die baubedingte Erhöhung des auf den umliegenden Straßen erfolgenden Verkehrs wird in Re-

lation zur aktuellen Situation als unwesentlich eingeschätzt. 

Der baubedingte Verkehr führt daher nicht zu einer signifikant erhöhten Kollisionsgefahr terrest-

rischer Anhang-IV-Arten. Ein Untersuchungsbedarf zeichnet sich hier nicht ab. 
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5.2 Anlagenbedingte Wirkungen 

Als anlagenbedingte Wirkungen werden der dauerhafte Verlust von potentiellem Lebensraum, 

eine mögliche Barrierenwirkung der zu erwartenden Gebäudestruktur des Standorts sowie die 

störende Wirkung derselben (Scheuch-/Kulissenwirkung) als untersuchungsrelevant geprüft.  

Flächeninanspruchnahme 

Ein Untersuchungsbedarf durch die baubedingte Flächeninanspruchnahme wurde bereits im 

vorigen Kapitel 4.1 festgestellt. Im Zusammenhang mit der anlagenbedingten Flächeninan-

spruchnahme ist die Möglichkeit und das Beeinträchtigungspotential eines dauerhaften Verlusts 

potentieller Habitate zu untersuchen.  

Im Zuge der Untersuchung der baubedingten Flächeninanspruchnahme ist deshalb auch fest-

zustellen, inwieweit wesentliche Habitatstrukturen von Anhang-IV- und europäischen Vogelar-

ten dauerhaft betroffen sind. 

Barrierenwirkung 

Vgl. Kap. 5.1. 

Ein dauerhaftes Barrierenpotential durch die zu erwartende Gebäudestruktur ist daher nicht er-

kennbar. 

Kulissenwirkung 

Gebäude können eine Kulissenwirkung entfalten, welche zu Meideverhalten durch bestimmte 

Tierarten führen kann. Eine Kulissenwirkung ist weniger von Säugetieren als vielmehr von Vö-

geln und hier insbesondere von Offenlandarten bekannt. So können strenge Offenlandvogelar-

ten die Nähe von sichtverschattenden Landschaftselementen (Hecken, auch Solitärbäume) auf 

mehrere Hundert Meter meiden (u. a. Feldlerche und Großtrappe, vgl. dazu FLADE [1994]5 und 

GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. [1994]6).  

Hier fügt sich die im Rahmen der vorliegenden Nutzungskonzeption zu erwartende Bebauung in 

eine anthropogen vorgeprägte Kulisse ein.  

Die Möglichkeit einer signifikant erhöhten Kulissenwirkung auf europäische Vogelarten ist des-

halb nicht erkennbar. 

 

5  FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen für den Gebrauch vo-
gelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. IHW Verlag. Eching. 

6  GLUTZ VON BLOTZHEIM, Urs N., K. M. Bauer & E. Bezzel (1994) in Glutz von Blotzheim, Urs N. (Hrsg.): Handbuch 
der Vögel Mitteleuropas. Band 5 Galliformes und Gruiformes. 2. Auflage. AULA Verlag Wiesbaden. 
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5.3 Betriebs-/nutzungsbedingte Wirkungen  

Betriebsbedingte potentielle Wirkfaktoren sind vor allem die zukünftig vom Schulbetrieb zu er-

wartenden visuellen und akustischen Reize. Zudem kann der betriebs-/nutzungsbedingte Ver-

kehr zu Kollisionen mit wandernden Tieren führen.  

Kollisionsrisiko durch betriebs-/nutzungsbedingtes Verkehrsaufkommen 

Vgl. dazu auch Kapitel 5.1  

Zum Wirkspektrum von Schulstandorten zählt die Frequentierung der Erschließungswege durch 

PKW-Verkehr. Je nach Jahreszeit fällt die Morgendämmerung in dieses Zeitfenster, in dem ei-

nige terrestrische Arten aktiv sind und gegebenenfalls die in Frage kommenden anliegenden 

Straßen queren. 

Eine vorhabenbedingte signifikante Gefährdung kollissionsgefährdeter terrestrischer Arten ist 

deshalb nicht auszuschließen und zu untersuchen. 

Stör-/Scheuchwirkung durch den Schulbetrieb 

Vgl. dazu auch Kapitel 5.1 und 5.2 

Während des Schulbetriebs erfolgen kontinuierliche und diskontinuierliche akustische und visu-

elle Reize v. a. während der Pausenzeiten. 

Aufgrund der anthropogenen Vorprägung der umliegenden Strukturen ist dort ein vorhabenbe-

dingtes Beeinträchtigungspotential nicht zu erwarten. 

Für den Fall, dass im Geltungsbereich vorhandene Gehölze erhalten und in den Schulstandort 

integriert werden, ist für die in diesen Habitatstrukturen in Frage kommenden Arten ein Beein-

trächtigungspotential zu prüfen. 

5.4 Fazit zur Relevanzanalyse des vorhabenbedingten Wirkspektrums 

Aufgrund der vorangegangenen Erörterung der Wirkfaktoren in den Kapiteln 5.1 bis 5.3 sind 

folgende Wirkfaktoren näher zu untersuchen: 

 baubedingt: 

− Flächeninanspruchnahme - Baufeldberäumung 

− optische und akustische Wirkungen im Nahbereich der Eingriffsflächen durch Bauarbei-

ten, 

 anlagebedingt: 

− Flächeninanspruchnahme - dauerhafter Habitatstrukturwandel 

 betriebs-/nutzungsbedingt: 

− Kollisionsrisiko durch morgendlichen Individual-PKW-Verkehr  

− optische und akustische Wirkungen durch den Schulbetrieb für im Geltungsbereich ge-

gebenenfalls verbleibende Habitatstrukturen  
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6. Artenrelevanzprüfung 

An dieser Stelle werden Artengruppen auf beurteilungsrelevante Anhang-IV-Arten bzw. europä-

ische Vogelarten und deren Verbreitung in der Region unter Berücksichtigung der Habitatstruk-

turen am Vorhabenstandort analysiert. In der Folge ergibt sich eine weitere Abschichtung, in-

dem einzelne Artengruppen mit Anhang-IV-Arten ausgesondert werden, die am Standort nicht 

vorkommen können. Die im vorangegangenen Kapitel 5 analysierten vorhabenbedingten Reize, 

die als prinzipiell untersuchungsrelevant erachtet wurden, können unter Berücksichtigung der 

Strukturausprägung am Standort entsprechend wirksam oder unwirksam sein, so dass im fol-

genden Kapitel 7 der Fokus auf tatsächlich in Frage kommende Tatbetstandsmerkmale gelegt 

werden kann. 

Dabei wird sich im Wesentlichen auf die Einschätzung im Zuge einer Ortsbegehung vom 

03.09.2020 u. a. durch Vertreter der Gemeinde Panketal, der unteren Naturschutzbehörde des 

Landkreises Barnim (UNB) und Herrn Dr. Zander (Leiter des Versuchsgartens) sowie des Au-

tors des vorliegenden AFB berufen. 

6.1 Pflanzen 

Bei den Strukturen im Geltungsbereich handelt es sich um meist um nicht geschützten Scherra-

sen bzw. um Gehölze.  

In einer Scherrasenfläche wurden wenige Exemplare der Sand-Strohblume (Helichrysum are-

narium) gefunden. Die Art ist nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und gilt 

als gefährdet. 

Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bzw. solchen, die Anhang-

IV-Tierarten essentielle Nahrungsgründe bieten können, wurden nicht festgestellt. 

Eine Relevanz kann ausgeschlossen werden. 

6.2 Wirbellose 

Aufgrund der in den Eingriffsflächen gegebenen Biotopstrukturen sind wirbellose Anhang-IV-

Arten (Käfer, Libellen, Schmetterlinge, Mollusken) nicht zu erwarten.  

Eine Relevanz kann ausgeschlossen werden. 

Gemäß der am 03.09.2020 durchgeführten Standorterkundung mit Abstimmung des Untersu-

chungsumfangs u. a. mit Personal der UNB (u.a. Hr. Schuster) ist zu prüfen, ob sich Nester von 

besonders geschützten Waldameisenarten (Formica) im Geltungsbereich befinden. 
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6.3 Fische 

Fischarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sind in Brandenburg nicht verbreitet.  

Eine Relevanz kann ausgeschlossen werden. 

6.4 Säugetiere 

Die Strukturen am Vorhabenstandort bieten in Brandenburg vorkommenden Landsäugetieren 

nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Biber, Fischotter, Wolf) keinen geeigneten Lebensraum. Es 

sind keine potentiell wesentlichen Habitatstrukturen dort auszumachen. Die anthropogene 

Reizkulisse lässt zudem kein Vorkommen erwarten. Der Feldhamster gilt als ausgestorben. Ein 

signifikanter Verbotstatbestandsverdacht ergibt sich somit für terrestrische Arten nicht.  

Durch einige Fledermausarten, z. B. Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Fransenfle-

dermaus (Myotis nattereri) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) erfolgt regelmäßig 

eine Gebäudenutzung. Gemäß vorliegendem Nutzungskonzept werden die bestehenden Ge-

bäudestrukturen im Geltungsbereich nicht verändert.  

Weitere Arten, z. B. die Abendsegler (Nyctalus), nutzen Baumhöhlen als Quartiere. Hier kom-

men die im Geltungsbereich befindlichen älteren Alleebäume in Frage und sind, sofern dort 

Eingriffe zu erwarten sind, auf potentiell geeignete Höhlen zu prüfen. 

6.5 Amphibien 

Die vom Geltungsbereich beanspruchten aktuell nicht versiegelten Bereiche kommen für An-

hang-IV-Amphibienarten wenig in Frage. Im Wesentlichen liegt dies am Mangel potentieller 

Laichgewässer, die erst eine tatbestandsrelevante Frequentierung umliegender Landhabitate - 

auch für vorwiegend terrestrische Arten, wie der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) - ermög-

licht. Als einzige erkennbare Struktur lässt ein wenige hundert Meter nördlich gelegener Moor-

wald zumindest periodisch Fortpflanzungsgewässer in Form temporärer Tümpel erwarten. Die 

Aktionsradien dortiger potentieller Populationen enden jedoch im Bereich des dazwischen gele-

genen Bahndamms. 

Daher sind Beeinträchtigungen i. S. von erfüllten Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG durch das als beurteilungsrelevant erfasste Wirkspektrum des Vorhabens auch im 

Kontext eines Siedlungsstandorts nicht erkennbar. 

6.6 Reptilien 

Von den wenigen im Bundesland vorkommenden Anhang-IV-Arten kommt allein die Zau-

neidechse (Lacerta agilis) verbreitet und regelmäßig auch in anthropogen geprägten Strukturen 

vor. Der Geltungsbereich bietet z. T. potentielle Habitatstrukturen, weswegen eine Betrachtung 

der Zauneidechse notwendig ist.  
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6.7 Vögel 

V. a. die beschriebenen Gehölzstrukturen können durch Brutvogelarten besiedelt sein. Für 

Rastvögel haben die Flächen hingegen keine Bedeutung.  

Eine weitere Betrachtung der Brutvögel ist notwendig. 

6.8 Zusammenfassung zum Wirkspektrum/Feststellung des untersu-
chungsrelevanten Artenspektrums und des Wirkraums 

Tabelle 1 stellt dem erörterten und als beurteilungsrelevant erfassten vorhabenbedingten Wirk-

spektrum potentiell betroffene beurteilungsrelevante Artengruppen mit in Frage kommenden 

Verbotstatbeständen (nach § 44 BNatSchG Abs. 1) gegenüber.  

Tabelle 1:  kurze artenschutzrechtliche Analyse des Vorhabens  

Vorhabenabschnitt 
Artengruppen mit prüf-

relevanten Arten* 
Wirkdauer 

Tatbestand  
relevant** 

baubedingt 

 Flächeninanspruch-
nahme - Baufeldbe-
räumung 

 optische und akusti-
sche Wirkungen im 
Nahbereich der Ein-
griffsflächen durch 
Bauarbeiten, 

 Pflanzen 

 Wirbellose 

 Fische 

 Säugetiere  

 Amphibien  

 Reptilien 

 Vögel 

kurzfristig, einmalig   Nr. 1 bis 4 

anlagebedingt 

 Flächeninanspruch-
nahme - dauerhafter 
Habitatstrukturwan-
del 

dauerhaft, permanent  Nr. 2, 3 und 4 

betriebs-
/nutzungs-
bedingt 

 Kollisionsrisiko 
durch morgendli-
chen Individual-
PKW-Verkehr  

 optische und akusti-
sche Wirkungen 
durch den Schulbe-
trieb für im Gel-
tungsbereich gege-
benenfalls verblei-
bende Habitatstruk-
turen  

nahezu täglich wieder-
kehrende Intervalle  

 Nr. 1 bis 3 

* nach Analyse des vorhabenspezifischen Wirkspektrums und aufgrund der Habitatstrukturen und Verbreitungssitua-
tion in Frage kommender Arten 

** nach § 44 Abs. 1 BNatSchG Verbot von: Nr. 1 = Verletzung/Tötung, Nr. 2 = erheblicher Störung, Nr. 3 = Zerstörung 
v. Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Nr. 4 = Schädigungsverbot Pflanzen 

Aufgrund der gegebenen Vorprägung des Standorts durch die analysierten Strukturen und Rei-

ze verschiedener Nutzungen werden als Wirkraum die vorhabenbedingt zu erwartenden Ein-

griffsbereiche sowie das unmittelbar angrenzende Umfeld innerhalb des Geltungsbereichs bzw. 

auch die Bereiche erfasst, in denen Straßen tangieren. 
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7. Untersuchungsrelevante Artengruppen am Standort 

7.1 Pflanzen 

7.1.1 Pflanzen - Situation am Standort 

Streng geschützte Pflanzenarten kommen im Geltungsbereich nicht vor, jedoch wurden einzel-

ne Exemplare der besonders geschützten Sand-Strohblume festgestellt. 

7.1.2 Pflanzen - artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens 

Auswirkungen auf die Vorkommen 

Mit der Baufeldberäumung geht das Vorkommen der Sand-Strohblume erwartungsgemäß verlo-

ren. 

Diskussion in Hinblick auf erfüllte Verbotstatbestände 

Ein Konflikt mit den Zugriffsverboten ist bei der vorgesehenen Baufeldberäumung gegeben. 

Betroffen sind alle erfassten Einzelexemplare (= § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG = Vernichtung von 

besonders geschützten Pflanzen und deren Entwicklungsformen sowie Beschädi-

gung/Zerstörung ihrer Standorte) 

Notwendigkeit und Möglichkeit von Vermeidungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen 

Als Vermeidungsmaßnahme sind die Exemplare der Sand-Strohblume aus den Eingriffsberei-

chen des Geltungsbereichs mit möglichst vollständiger Wurzel auszugraben und in artspezifisch 

geeignete, magere, exponierte Flächen umzusetzen. 

7.2 Wirbellose 

7.2.1 Waldameisen - Situation am Standort 

Bei der am 16.09.2020 durchgeführten Kontrolle des Geltungsbereichs wurde außerhalb der 

Versuchsgartenanlage, im Bereich der Böschung des Radwegs an der Ladestraße ein Nest 

einer Waldameisenart (Formica rufa) festgestellt. 
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Abbildung 9: Nest der Roten Waldameise (Formica rufa) am nördlich den Versuchsgarten 
tangierenden Radweg innerhalb des Geltungsbereichs (Luftbild © GeoBasis-
DE/LGB 2020) 
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7.2.2 Waldameisen - artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens 

Auswirkungen auf die Vorkommen 

Es wird davon ausgegangen, dass die in Folge des B-Plans zu erwartenden Baumaßnahmen 

nicht im Nahbereich des Ameisennests stattfinden. Beeinträchtigungen sind daher nicht zu er-

warten. 

Diskussion in Hinblick auf erfüllte Verbotstatbestände 

Vorhabenbedingt erfüllte Verbotstatbestände liegen auf Grundlage der erfassten Situation nicht 

vor.  

Notwendigkeit und Möglichkeit von Vermeidungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen 

Durch Eingriffe betroffene Waldameisennester sind zuvor in artspezifisch geeignete Habitate 

umzusiedeln. Auf Grundlage der erfassten Situation i. V. m. dem vorhabenbedingten Wirkspekt-

rum ist dies hier jedoch nicht geboten. 

7.3 Säugetiere 

7.3.1 Fledermäuse - Situation am Standort 

Gebäude und Baumhöhlen besiedelnde Arten sind im Geltungsbereich (Gebäude, Alleebäume) 

nicht auszuschließen. Siehe dazu Kapitel 6.4. 

7.3.2 Fledermäuse - artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens 

Auswirkungen auf die Vorkommen 

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die in Folge des B-Plans zu erwartenden Baumaßnah-

men keine Quartiere betreffen.  

Sollte sich herausstellen, dass vorhabenbedingt Gebäude oder Alleebäume, beispielsweise im 

Rahmen der Erschließung des Standorts, betroffen sein können, sind zumindest die Potential-

strukturen in diesen Bereichen zu erfassen.  

Diskussion in Hinblick auf erfüllte Verbotstatbestände 

Vorhabenbedingt erfüllte Verbotstatbestände liegen auf Grundlage der aktuellen Situation nicht 

vor.  

Notwendigkeit und Möglichkeit von Vermeidungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen 

Auf Grundlage der erfassten Situation i. V. m. dem vorhabenbedingten Wirkspektrum zeichnet 

sich kein Maßnahmeerfordernis ab. Sollte sich herausstellen, dass Potentialstrukturen betroffen 

sind, ist der Quartierverdacht näher zu untersuchen. Sind im Ergebnis dann Quartiere von der 

Planung betroffen, sind diese vor den Eingriffen außerhalb der in Frage kommender Quartier-

phasen vor dem Eingriff zu entwerten und zu kompensieren = CEF-Maßnahme = continuous 

ecological functionality-measures). 
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7.4 Reptilien 

7.4.1 Zauneidechse - Situation am Standort 

Bei der o. g. Standorterkundung am 03. 09. 2020 wurde mit Hr. Schuster (UNB) eine Zau-

neidechsenkartierung abgestimmt. Hierzu liegen mit den erfolgten Kartiergängen am 03. und 

16. 09. 2020 bereits die Spätsommererfassungen vor. Für die folgende Aktivitätsperiode ist 

deshalb noch zwischen Frühjahr und Sommer 2021 zu kartieren. 

Habitate der Zauneidechse (Lacerta agilis) sind in der Kulturlandschaft regelmäßig Waldränder, 

Bahndämme und andere trockene, lichte Saumstrukturen sowie Wiesen und Heiden bis weit in 

die Siedlungsbereiche hinein. Optimal ist ein Habitatmosaik mit sowohl spärlichen als auch de-

ckungsreichen, krautigen Vegetationsbereichen, wenig Gehölz, offenen Sandflächen zur Eiab-

lage und exponierten Sonnplätzen, wie z. B. Stein- oder Holzhaufen. Letztere eignen sich auch 

als Winterquartiere. Erfahrungsgemäß kann die nahezu flächendeckend die Messtischblätter 

Brandenburgs besiedelnde Zauneidechse auch unbefahrene Saumstrukturen und Freiflächen 

im Bereich landwirtschaftlicher Produktionsstandorte, wie z. B. besonnte, gut grabfähige Bö-

schungen, besiedeln. 

Hier ist im Nahbereich des Geltungsbereichs der nördlich tangierende Bahndamm als potentiel-

le Ideal- und Quellhabitatstruktur für eine potentielle Besiedlung des Geltungsbereichs auszu-

machen.  

Da nahezu alle Grasflächen im Geltungsbereich als gepflegte Scherrasen ausgeprägt sind, ist 

davon auszugehen, dass ein Habitatpotential vor allem im Bereich der Saumstrukturen entlang 

der Umzäunung auszumachen ist. Des Weiteren sind innerhalb der Gehölzreihen von Ver-

suchsgartenparzellen und botanischer Sammlung lineare, teilweise besonnte Altgrasbestände 

als Potentialstrukturen zu bewerten. Auch weniger gestörte Bereiche eines vorhandenen La-

gerplatzes für Gartenabfälle und Erdaushub können in Frage kommen, wobei allen Potential-

strukturen im Geltungsbereich gemein ist, dass diese sich ziemlich isoliert voneinander inner-

halb der Scherrasenstrukturen befinden. 

Bei der am 03.09.2020 erfolgten Kartierung wurde ein adultes Exemplar der Art (Weibchen bzw. 

Männchen im Schlichtkleid) am Zaun zum o. g. benachbarten Flurstück 334/1 (aktuell Baustel-

leneinrichtung der Deutschen Bahn (für die Baumaßnahme an der Eisenbahnüberführung 

Schönower Straße) befindet. Die Fläche wird aktuell gerade geräumt und soll dann wieder als 

Park+Ride-Parkplatz zur Verfügung stehen. erfasst (vgl. dazu Abbildung 9). Weitere Funde 

wurden auch am zweiten Kartiertermin nicht gemacht.  
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Abbildung 10: Zauneidechsenfund im Geltungsbereich [Zaun zum benachbarten Baugewer-
bestandort a. d. Elbestraße - Luftbild (© GeoBasis-DE/LGB 2020) stellt vorheri-
ge Parkplatznutzung dar] 

7.4.2 Zauneidechse - artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens 

Auswirkungen auf das Vorkommen 

Unter Annahme einer im Grenzbereich des Versuchsgartens zum benachbarten Baugewerbe-

standort sowie mit dieser Habitatstruktur verzahnter Potentialbereiche stattfindenden Baufeld-

beräumung ist von einer Beeinträchtigung des festgestellten Vorkommens auszugehen.  

Diskussion in Hinblick auf erfüllte Verbotstatbestände 

Ein Konflikt mit den Zugriffsverboten ist bei einer so stattfindenden Baufeldberäumung gege-

ben. Betroffen sind Individuen, gegebenenfalls Gelege (= § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG = Tö-

tungsverbot - Schutz von Individuen sowie Entwicklungsformen) sowie Primärhabitate allgemein 

(Nr. 3 = Schädigungsverbot - Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätte).  



Artenschutzfachbeitrag für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 30P "Ladestraße - Elbestraße" der Gemeinde 
Panketal i. V. m. dem aktuell dazu vorliegenden Nutzungskonzept 

 

 
Berichtsnummer 902/1/1-2020-10-1 
Gemeinde Panketal BPlan 30P - AFB - PUE - KAP - 20.11.2020/April 2021 Seite 27 von 33 

Für die abschließende Bewertung sind einerseits konkrete Aussagen zu geplanten Eingriffsflä-

chen sowie andererseits die Fortsetzung der angelaufenen Zauneidechsenkartierung mit Aus-

sagen zum Vorkommen bzw. Nichtvorkommen in den betreffenden Bereichen notwendig. 

Notwendigkeit und Möglichkeit von Vermeidungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen 

Die Erfassung wird mit Beginn der nächsten Aktivitätsperiode der Art 2021 fortgesetzt. 

Sind Verbotstatbestände erfüllt, sind Maßnahmen im Rahmen einer Schutzkonzeption zu erar-

beiten. 

Als Vermeidungsmaßnahme sind die von Eingriffen betroffenen Exemplare der Zauneidechse 

in artspezifisch geeignete Flächen umzusiedeln/-setzen. Hierzu sind betreffende Flächen mit 

Reptilienschutzzaun zu umstellen und mit geeigneter Methode, wie Hand-, Fangeimer-, Ke-

scher- oder Schlingenfang, die Tiere zu fangen und ohne Zwischenhälterung umzusie-

deln/umzusetzen. Als Zeitfenster eignen sich die Monate April und Mai. Es sind mehrere Fang-

termine notwendig, da selten alle Exemplare einer Population gleichzeitig aktiv sind. Nach zwei 

bis drei aufeinander folgenden Terminen ohne Sichtung kann die Maßnahme als abgeschlos-

sen erachtet werden. Spätere Fangtermine erfordern z. T. Kontrollen, die sich bis in den Spät-

sommer hinziehen können, da ab Juni bereits Gelege und ab Juli Jungtiere existieren. 

Sollte sich herausstellen, dass zusätzlich Nr. 3 erfüllt ist, ist auch entsprechender Lebensraum 

so zu kompensieren, dass dieser zum Zeitpunkt der Umsiedlung/Umsetzung funktionstüchtig ist 

(CEF-Maßnahme). Alternativ können bereits existierende, nicht betroffene Habitate artspezi-

fisch aufgewertet werden, so dass die zusätzlichen Individuen darin Platz finden. Hierzu eignet 

sich das Anlegen von Lesestein- und Gehölzhaufen und das kleinflächige Plaggen in Bereichen 

mit dichtwüchsiger Vegetation.  

Als am Standort potentiell geeignete Strukturen kommen Bereiche am Bahndamm sowie die 

Böschungen am Radweg zwischen Umzäunung und Ladestraße (auf Höhe des Geltungsbe-

reichs auch Bestandteil desselben) in Frage.  

7.5 Vogelfauna  

7.5.1 Vogelfauna - Situation am Standort 

Bei der o. g. Standorterkundung am 03.09.2020 wurde mit Hr. Schuster (UNB) eine Brutvogel-

kartierung abgestimmt. Als nächstmögliches Zeitfenster für die Aufnahmen kommt die folgende 

Brutzeit zwischen Frühjahr und Sommer 2021 in Frage. 

An dieser Stelle soll anhand der gegebenen Habitatstruktur für den Geltungsbereich eine kurze 

Potentialabschätzung erfolgen. 

Der Geltungsbereich weist verschiedene Habitatstrukturen, wie Grünflächen mit überwiegend 

scherrasenartiger Grasvegetation sowie Gehölzstrukturen und Gebäude, auf, welche als Brut- 

und Nahrungshabitate geeignet sein können.  

In den vielfältigen, teils dichtwüchsigen Gehölzstrukturen sind zahlreiche Freibrüter zu erwarten, 

die dort oder in den Freiflächen Nahrung suchen. In Frage kommende Arten bzw. Gattun-

gen/Unterfamilien sind z. B. die Cardueliden [z. B. Bluthänfling (Carduelis cannabina), Stieglitz 
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(C. carduelis), Girlitz (Serinus serinus) und Grünfink (C. Chloris)], Buchfink (Fringilla coelebs), 

Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Eichelhäher (Garrulus 

glandarius), Elster (Pica pica) sowie Drosseln [Amsel (Turdus merula), Singdrossel (T. Philome-

los)] und Tauben [Ringeltaube (Columba palumbus), Türkentaube (Streptopelia decaocto)].  

Vertreter in und an Gebäudestrukturen sind beispielsweise Rauch- und Mehlschwalbe (Hirundo 

rustica, Delichon urbicum), Bachstelze (Motacilla alba), Hausrotschwanz (Phoenicurus 

ochruros), Haus- und Feldsperling (Passer domesticus, P. montanus) sowie Star (Sturnus vul-

garis).  

In den wenigen Altholzstrukturen des Geltungsbereichs (Alleebaumbestand der tangierenden 

Straßen) können auch Höhlenbrüter vorkommen. Dies können vor allem Meisen [z. B. Kohl- 

und Blaumeise (Parus major, P. caeruleus)], Kleiber (Sitta europaea), Stare oder Sperlinge 

sein. 

7.5.2 Brutvögel - artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens 

Auswirkungen auf das Artenspektrum 

Als zu untersuchende vorhabenbedingte Wirkfaktoren wurde im Kapitel 5 ein Spektrum bau- 

und anlagebedingter Reize mit Beeinträchtigungspotential erfasst.  

Durch eine brutzeitliche Baufeldberäumung können Individuen gestört oder verletzt/getötet so-

wie Niststätten/Bruthabitate beschädigt/zerstört/unbrauchbar werden. Wird davon ausgegan-

gen, dass der vorhandene Gebäudebestand nicht vom Vorhaben betroffen ist, reduziert sich 

das Artenspektrum auf u. a. o. g. Freibrüter. Müssen im Zufahrtsbereich zudem vorhabenbe-

dingt Alleebäume gefällt werden, sind möglicherweise auch Höhlenbrüter betroffen.  

Für eventuell im Geltungsbereich verbleibende Gehölze ist nicht auszuschließen, dass aufgrund 

der erwartungsgemäß hohen Frequentierung des Schulstandorts, die Habitatqualität gemindert 

wird. 

Diskussion in Hinblick auf erfüllte Verbotstatbestände 

Ein Konflikt mit den Zugriffsverboten ist bei der vorgesehenen Baufeldberäumung während 

der Brutzeit gegeben. Betroffen sind die potentiell im Einwirkbereich der Maßnahme siedeln-

den Freibrüter sowie gegebenen potentielle Höhlenbrüter im Bereich der Alleebäume mit Indivi-

duen und deren Entwicklungsformen (Eier, Jungvögel = § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG = Tö-

tungsverbot) sowie deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten (= § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG = 

Schädigungsverbot). Für Störungen am Brutplatz durch die Baufeldberäumung und temporär 

indirekt betroffene Individuen kann i. d. R. davon ausgegangen werden, dass der Störungs-

verbotstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) nicht vorliegt. Dies ist erst der Fall, wenn ei-

ne Störung erheblich ist, indem diese den Erhaltungszustand der betroffenen lokalen Population 

einer Art verschlechtert. Dies ist bei den meisten ermittelten Arten unter Berücksichtigung der 

artspezifischen Verbreitungs- und Bestandssituation [vgl. dazu ABBO (2011)7 bzw. GEDEON et 

 

7  ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN (ABBO, Hrsg. 2011): Die Brutvögel in Bran-
denburg und Berlin - Ergebnisse der ADEBAR-Kartierung 2005 - 2009. Otis - Zeitschrift für Ornithologie und 
Avifaunistik in Berlin und Brandenburg. Band 19 - 2011 Sonderheft.  
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al. (2014)8 in der Region i. V. m. den in relativ geringem Umfang beanspruchten Flächen nicht 

zu erwarten.  

Freibrüter der Gehölze sowie am Boden oder bodennah brütende Arten sind nicht dauerhaft 

betroffen, da diese i. d. R. für jede Brut neue Nester bauen, sofern die Gesamthabitatstruktur 

funktionell erhalten bleibt. Gemäß o. g. Niststättenerlass gilt kein über die jeweilige Brutperiode 

hinausgehender Schutz der Niststätte nach § 44 Abs. Nr. 3 BNatSchG. Der Erlass „stellt klar, 

wann der Schutz der jeweiligen Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG als erlo-

schen zu betrachten ist.“ 

Für eventuell betroffene Höhlenbrüter gilt ein dauerhafter Schutz der Niststätte. 

Unter den oben ermittelten Arten wird der Bluthänfling in den Roten Listen [LfU (2019)9 und 

DRV & NABU (2015)10] geführt (RL Bbg.:3, RL D: 3). 

Notwendigkeit und Möglichkeit von Vermeidungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen 

Als Vermeidungsmaßnahme für Brutvögel in Eingriffsbereichen, die von der Baufeldberäu-

mung direkt betroffen sein können, sind Tabuzeiträume möglich. Diese reichen gemäß o. g. 

Niststättenerlass unterschiedlich lange. Aufgrund des nicht abschließenden Artenspektrums ist 

pauschal der gemäß § 39 BNatSchG vorgegebene Schutzzeitraum (1. März bis 30. September) 

zu berücksichtigen. Die Gehölzrodung hat folglich außerhalb dieses Zeitraums zu erfolgen (= 

Bauzeitenregelung).  

Kann diese Bauzeitenregelung nicht eingehalten werden und die Baufeldberäumung würde in 

diesen Tabuzeitraum fallen, kann eine Vor-Ort-Prüfung mit negativem Ausgang diese u. U. zu-

mindest bereichsweise ermöglichen. So ist es möglich, während der Brutzeit, unmittelbar vor 

Baufeldberäumung von fachkundigem Personal eine Intensivkartierung der Brutvögel, möglichst 

mit Nestersuche, durchführen zu lassen. Dabei ist ein angrenzender Saum von 10 m mit zu un-

tersuchen. Das Ergebnis ist dann zu protokollieren und umgehend mit der zuständigen Natur-

schutzbehörde zu besprechen. Im Falle eines Negativnachweises ist die sofortige Baufeldbe-

räumung tatsächlich nicht mit erfüllten Verbotstatbeständen verbunden. Andernfalls ist das En-

de der Brutzeit abzuwarten oder ein angepasstes/gestaffeltes Vorgehen i. S. e. ökologischer 

Baubegleitung in Absprache mit der zuständigen Behörde zu prüfen.  

Die o. g. Berücksichtigung der Bauzeitenregelung bei alternativer Vor-Ort-Untersuchung mit der 

daran angepassten Errichtung i. S. e. ökologischen Baubegleitung zur Vermeidung der erfüllten 

o. g. Verbotstatbestände (Nr. 1 und Nr. 3) vermeidet zudem auch Störungen von Reviervögeln 

am Brutplatz nach Nr. 2.  

Sind Arten mit dauerhaft geschützten Niststätten (Höhlenbrüter) betroffen, ist diese außerdem 

zu kompensieren (CEF). Dies erfolgt durch artspezifische Konstruktionen von Nistkästen. 

 

8  GEDEON, K., C. GRÜNEBERG, A. MITSCHKE, C. SUDFELDT, W. EIKHORST, S. FISCHER, M. FLADE, S. FRICK, I. GEIERS-

BERGER, B. KOOP, M. KRAMER, T. KRÜGER, N. ROTH, T. RYSLAVY, S. STÜBING, R. SUDMANN, R. STEFFENS, F. VÖLKER 

UND K. WITT (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Atlas of German Breeding Birds. Stiftung Vogelmonitoring 
Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster. 

9  LANDESAMT FÜR UMWELT BRANDENBURG (LfU 2019): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 
2019.. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg Beilage zu Heft 4 (2019). 228 S. 

10  DEUTSCHER RAT FÜR VOGELSCHUTZ & NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (DRV & NABU 2015): Rote Liste der Brut-
vögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. Ber. Vogelschutz 52.176 S. 
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Diese sind in Ost- bis Süd-Ausrichtung und frei anfliegbar, möglichst mind. 10 m voneinander 

entfernt in 3 bis 4 m Höhe im astfreien Stammbereich unterhalb des Kronenansatzes von Bäu-

men, gegebenenfalls auch Gebäuden anzubringen.  

Eine Prädatoren abweisende Konstruktion (Spitzkegel-, Spitzsatteldachkonstruktionen und/oder 

Vorbau am Einflugloch) und/oder eine sichere Anbringung (an glattem Stamm ohne Zustieg-

möglichkeiten im näheren Umfeld) sowie eine jährliche Säuberung sind vorzusehen, da regional 

so hohe Verlustraten (durch spezialisierte Waschbären und Marder) auftreten können, dass 

Nistkästen bereits als ökologische Falle anzusehen sind [vgl. dazu Untersuchungen in SED-

LACZEK (201811)]. 

Für die Kompensation i. S. e. CEF-Maßnahme ist sicherzustellen, dass die ökologische Funkti-

on durchgehend erhalten bleibt. Die Nistkästen sind dazu vor der Brutzeit anzubringen, in der 

die alte Niststätte nicht mehr zur Verfügung steht. 

 

11  SEDLACZEK, M. (2018): Auswirkungen von Kahlfraß und Insektizidanwendungen auf Brutvögel in Kiefernwäldern – 
Eine Feldstudie im Verbundprojekt RiMa-Wald. In MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND LAND-

WIRTSCHAFT BRANDENBURG (MLUL Hrsg.): „Versuch macht klug“ Anforderungen an das forstliche Versuchswesen 
der Zukunft. Eberswalde. Eberswalder Forstliche Schriftenreihe, Band 65. 34 - 39. 
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8. Update April 2021 

Die Notwendigkeit der Kartierung betroffener Artengruppen konnte erst zum Zeitpunkt des o. g. 

Vor-Ort-Termins mit der zuständigen UNB abschließend erörtert und beauftragt werden. Da 

sich die wesentlichen artenschutzrechtlich relevanten Aktivätsphasen vieler Arten/Artengruppen 

jedoch vor dem Sommer abspielen, gingen die Untersuchungen 2021 noch weiter bzw. konnten 

dann erst beginnen. 

 

Abbildung 11: Aktualisiertes Nutzungskonzept (Stand April 2021) der Gemeinde Panketal für 
den Standort 

Mit den bisher erfolgten Erfassungen können die Spätsommerkartierungen und Potentialanaly-

sen zu den Artengruppen sowie auch die resultierenden, bisher in Erwägung gezogenen Arten-

schutzmaßnahme-Optionen, welche hier im Kapitel 7 dargelegt sind, im Wesentlichen bestätigt 

werden. Im Einzelnen ergibt sich folgender Zwischenstand: 

Pflanzen 

Das o. g. Exemplar der Sandstrohblume existiert noch und es ist ein zweites solches festgestellt 

worden, das gleichfalls vor dem Eingriff umzusiedeln ist. 

Wirbellose 

Das o. g. Ameisennest existiert weiterhin im Randbereich des Geltungsbereichs und ist weiter-

hin nicht von aus der Planung resultierenden Eingriffen betroffen. Weitere Nester artenschutz-

rechtlich relevanter Ameisenarten wurden nicht ermittelt. 

Fische 

Die Artengruppe ist weiterhin nicht betroffen. 

Säugetiere 

Artenschutzrechtlich relevante Säugetiere sind vom eigentlichen Vorhaben, dem geplanten 

Schulbau, nicht betroffen.  
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Für die im Geltungsbereich befindlichen vorhandenen und verbleibenden Gebäude der HU er-

geben sich langfristig Ertüchtigungsarbeiten oder geringfügige bauliche Veränderungen, die im 

Rahmen des B-Plans berücksichtigt werden sollen. Dies kann Auswirkungen auf eventuell dort 

siedelnde, Gebäude bewohnende Fledermäuse haben. Deshalb sind die dann anstehenden 

Baumaßnahmen hinsichtlich der Möglichkeit der Beeinträchtigung zu prüfen und gegebenen-

falls artenschutzfachliche Kontrollen betroffener und in Frage kommender Strukturen, wie Fas-

sadenverblendungen, Dachböden usw., zu veranlassen. Die Umsetzung der Bautätigkeiten hat 

sich im Falle einer festgestellten Nutzung durch Fledermäuse nach dem dann gegebenen Nut-

zungszeitfenster (Quartierphase) zu richten (s. o. Bauzeitenregelung/ökologische Baubeglei-

tung Brutvögel). Es ist zudem die gegebene Art der Nutzung festzustellen (Zwischenquartier, 

Wochenstube usw.) und i. S. e. CEF-Maßnahme zu kompensieren, wenn die eigentliche Quar-

tierstruktur unbrauchbar werden sollte (i.d.R. durch Anbringen von Fledermauskästen). 

Reptilien 

Bis auf den o. g. Fundort einer Zauneidechse, der am 31. März 2021 bestätigt werden konnte, 

liegen bisher keine weiteren Funde vor. Als Quellhabitatstrukturen sind laut Herrn Schuster die 

Böschungen im Bereich der westlich gelegenen Bahntrasse aufzufassen, die entsprechend den 

Hort der lokalen Population bilden und nicht vom Vorhaben betroffen sind. Sollten die verblei-

benden Kartiergänge weiterhin keine Aktivitäten von Individuen mit Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten in Baufeldern bzw. Eingriffsflächen feststellen, ergeben sich nur Maßnahmen, die das 

Einzelvorkommen vor direkter Beeinträchtigung durch Bautätigkeit schützen. Selbige ist laut 

aktuellem Nutzungskonzept im Bereich des Vorkommens zu erwarten. 

Brutvögel 

Die bisherigen Begehungen zur Kartierung der Brutvögel konnten das in der Potentialanalyse o. 

g. Artenspektrum im Wesentlichen bestätigen. Es handelt sich um relativ häufige Arten, die im 

durch mit Grünflächen mit Gehölzbestand strukturierten Siedlungsbereich regelmäßig anzutref-

fen, jedoch nicht arm an Wert sind. Alle Arten sind besonders geschützt, bisher wurde keine 

streng oder gemäß europäischer Vogelschutzrichtlinie geschützte Art ermittelt.  

Es ergeben sich die o. g. Vermeidungsmaßnahme-Optionen (Bauzeitenregelungen, ökologi-

sche Baubegleitung) in Bereichen mit Eingriffsflächen. Sollten Altbäume im Grenzbereich des 

Geltungsbereichs durch Eingriff betroffen sein, sind gegebenenfalls o. g. CEF-Maßnahmen zu 

treffen (Nistkästen), da hier ganzjährig geschützte und deshalb zu kompensierenden Höhlen 

existieren, die auch besiedelt sind. 

Bezüglich des Gebäudebestands ergibt sich ein vergleichbarer Untersuchungsumfang wie zu 

den Fledermäusen, woraufhin sich gegebenenfalls Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen an-

schließen können. 

Laut aktuellem Nutzungskonzept kann der Bereich der Gartenanlage, in der sich die Koniferen-

sammlung befindet, erhalten bleiben. Hier sind dem bisherigen Stand der Kartierung die meis-

ten Brutaktivitäten erkennbar, was auch zu erwarten war. 



Artenschutzfachbeitrag für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 30P "Ladestraße - Elbestraße" der Gemeinde 
Panketal i. V. m. dem aktuell dazu vorliegenden Nutzungskonzept 

 

 
Berichtsnummer 902/1/1-2020-10-1 
Gemeinde Panketal BPlan 30P - AFB - PUE - KAP - 20.11.2020/April 2021 Seite 33 von 33 

9. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Panketal beabsichtigt am Standort einer Versuchsgartenanlage der Humboldt-

Universität zu Berlin im Innenbereich des Ortsteils Zepernick der Gemeinde einen Schulstand-

ort zu errichten und die Nutzung der hierfür ausgewählten Fläche bauplanungsrechtlich zu si-

chern.  

Im Rahmen eines Artenschutzfachbeitrags sollte festgestellt werden, ob die in Folge der Pla-

nung vorgesehene Bebauung den Bestimmungen des besonderen Artenschutzrechts (arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) entgegen-

wirken könnte.  

Als Grundlage diente dazu ein vorliegendes Nutzungskonzept. Sekundär berücksichtigt wurde 

auch die Vorzugsvariante einer möglichen Bebauung. Es erfolgte daraus resultierend eine Ab-

schätzung der bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkungen, die mit dem Vorhaben verbun-

den sein können. Für Arten bzw. Artengruppen, für die eine Beurteilungsrelevanz erkannt wur-

de, erfolgte eine Diskussion anhand des gegebenen Habitatpotentials für in Frage kommende 

Arten/Artengruppen. Kartierungen sind für die folgende Aktivitätsperiode 2021 in Absprache mit 

der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde beauftragt und teilweise bereits angelaufen (Zau-

neidechse, Waldameisen, Pflanzen - diese bereits mit ersten, hier auch berücksichtigten Er-

gebnissen; Brutvögel folgen 2021). 

Es wurden gegebenenfalls erforderliche mögliche Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenrege-

lung bzw. Ökologische Baubegleitung) und CEF-Maßnahmen zur Kompensation essentieller 

Habitatstrukturen bzw. zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion des Gesamtlebens-

raums und zum Abwenden erfüllter Zugriffsverbotstatbestände benannt. Bei ordnungsgemäßer 

Befolgung dieser erforderlichen teils optionalen Maßnahmen sind derzeit keine erfüllten Ver-

botstatbestände vom Vorhaben zu erwarten, die eine Ausnahme von den Verboten für das Vor-

haben nach § 45 BNatSchG erfordern. 

Diese Arbeit umfasst 33 Seiten Bericht 
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